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er Lohnkostenunterschied führt
zum einen zu Betriebsverlagerun-
genvonWest nach Ost, zum ande-

ren zu Überlegungen die günstigerenAr-
beitnehmer auch in Deutschland einzu-
setzen: 62% der größeren deutschen Un-
ternehmen würden nach einer
DIHK-Erhebung aus dem Vorjahr gerne
Arbeitskräfte aus den neuen EU-Ländern
einstellen. Bei kleineren Unternehmen
sind es noch 44%. Der Bedarfist also da
wieaberkannerlegalgedecktwerden?

Ein unbeschränkter Einsatz von Ar-
beitskräftenausdenneuenEU-Ländernin
Deutschland ist derzeit noch nicht mög-
lich. Für deren Einsatz bedarf es eines
RückgriffsaufdieArbeitnehmer-bzw.die
Dienstleistungsfreiheit, die bis zum
30.4.2011 allerdings nur eingeschränkt
gültig ist. Die EU-Mitgliedstaaten haben
sichinBezugaufDeutschlandaufeinebis
zu 7-jährige Übergangsfrist verständigt,
innerhalb derer sichAngehörige aus den
BeitrittsstaatenbeiderArbeitssuchenicht
auf die Grundfreiheit der Arbeitnehmer-
freizügigkeit berufen können. Die Bun-
desregierunghataktuellbeschlossen,die-
se Einschränkung zumindest bis zum
30.4.2009 fortbestehenzulassen. Derzeit
ist eine Entsendung von Arbeitnehmern
ausdenneuenEU-LändernnachDeutsch-

musssichergestelltwerden,dassbeiRege-
lungen über uneingeschränkt zulässige
Dienstleistungen keine Arbeiten einge-
bundenwerden, bei denen die Dienstlei-
stungsfreiheit noch ausgeschlossen ist.
DieskönntedieZulässigkeitdesgesamten
Projekts gefährden. Weitere Vorausset-
zungist,dassdieMitarbeiterdesausländi-
schen Vertragspartners nur vorüberge-
hend zur Erbringung der Dienstleistung
nachDeutschlandentsandtwerden.

Wichtigist, dass einWerkvertragnicht
nur aufdem Papier gegeben ist, Er muss
auch als solcher gelebt werden. Andern-
falls drohen Sanktionen bis hin zur Straf-
barkeit.EntscheidendfürdasVorliegenei-
nesWerkvertragsist,dassderAuftragneh-
mersichverpflichtet,mitdemEinsatzsei-
ner Arbeitnehmer innerhalb einer
bestimmten Zeit einen bestimmten Leis-
tungserfolg herbeizuführen. Er darf also
dem Auftraggeber nicht nur die Überlas-
sung seiner Mitarbeiter schulden. Viel-
mehrmüssendieMitarbeiterdesAuftrag-
nehmers stets seinen arbeitsrechtlichen
Weisungen unterstellt bleiben. Wenn ih-
nenbei einem solchenArbeitseinsatz Be-
triebsmittel des Auftraggebers zur Verfü-
gunggestelltwerden,istdiesunschädlich,
wennihreNutzunginnerhalbdereigenen

landaufderGrundlagederArbeitnehmer-
freiheit somit nicht möglich. Stattdessen
sind Ausnahmegenehmigungen notwen-
dig, diefürjedenEinzelfallbzw.jedesGe-
werkbeantragtwerdenmüssen(zumBei-
spielSaisonarbeiter).

Allerdings ist die Niederlassungsfrei-
heitbereitsheutevollumfänglichgewähr-
leistet.DasheißtFirmenundFreiberufler
aus den neuen EU-Ländern können in
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In Betrachtkommtfer-
ner der Einsatz von Ar-
beitnehmern aus den Bei-
trittsländern aufGrundla-
ge einesDienstleis-tungs-
oder Werkvertrags. Zwar
ist auch die Dienstleis-
tungsfreiheit der 7-jähri-
genÜbergangsfristausge-
setzt, jedoch nur in den
Bereichen Bau und Reini-
gung. In allen übrigen Branchen kann ein
Unternehmen aus den neuen EU-Ländern
grenzüberschreitend gewerbliche, kauf-
männische,handwerklicheundfreiberufli-
che Tätigkeiten ausüben und – das ist der
entscheidendeVorteil --hierfür auch eige-
ne Mitarbeiter in Deutschland einsetzen.
Voraussetzungistlediglich,dassdasUnter-
nehmen im Rahmen einer selbständigen
Tätigkeitaktivwird.

Angesichts der klaren Trennung zwi-
schenerlaubterundverbotenerDienstleis-
tungisteswichtig, dass die zugrundelie-
gende Dienst- oder Werkleistung genau
definiertwird. Andernfalls können Erfül-
lungsansprüche wegen fehlender Be-
stimmtheit der Leistungspflichten nicht
durchgesetzt werden. Darüber hinaus

Organisationsstrukturen des Auftragneh-
mers, insbesondere in Bezug auf die Ar-
beitszeit und die Zahl der jeweils einge-
setztenMitarbeiter,erfolgt.

Handlungsempfehlungen
Die EU-Dienstleistungsfreiheit ist für die
Sicherheitsbranche schon deswegen ein
geeignetes Instrument, weil deren Auf-
tragsvergabe üblicherweise aufwerkver-
traglicherBasiserfolgt.

Die grundlegende Praxisfrage ist
zunächst,wiedeutscheSicherheitsdienst-
leister und geeignete osteuropäische
Fachfirmen zueinander finden. Hierzu,
aber auch beiVertragsfragenund zur Be-
herrschung kulturellen Differenzen, soll-
ten spezialisierte Dienstleister eingebun-
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er Kongress zur SECURITY (10.-
13.10.),daswichtigsteKongress-Er-
eignis im Bereich Security, wird

2006vonzahlreichenFachverbändenund
Medien unterstützt und mit einem um-
fangreichen und zugkräftigen Programm
aufwarten.

Der Kongress beginnt am Montag
(9.10.) mit hochrangigen sicherheitspoli-
tischen Themen und kompetenten Refe-
renten. IdeellerTrägerdieses erstenKon-
gresstagesistdieArbeitsgemeinschaftfür
Sicherheit der Wirtschaft e.V. (ASW). Sie
wird Vorträge zu den Themen anbieten,
die für die Security-Manager der großen
undkleinenUnternehmenundfürdie Si-
cherheitsdienstleister wichtig sind, um
für die nächsten zweiJahre die Weichen
der Unternehmenssicherheit richtig zu
stellen: Die aktuelle Lage, neue Ausbil-
dungsmöglichkeitenfürSicherheitsmana-
ger, Sicherheitspartnerschaftenzwischen
der Polizei und derWirtschaft, Stand der
Dinge in Sachen Terrorismus, Informati-
onsschutzundWirtschaftsdelikte.

AmDienstagvormittagwendetsichder
KongressunterdemThema„WasSie2007
wissen müssen“ noch einmal an die Si-
cherheitsmanager der Wirtschaft. Am
Nachmittaggehtesum„SecurityimInter-
netzeitalter“ undparallelum „NeueTech-
nologien (I)“, ein gemeinsam von ZVEI
und BHE ausgerichtetes Kongressmodul
über Zukunftstrends in der Sicherheits-
technik. DieseswirdamMittwochvormit-
tag mit einem weiteren Halbtag „Neue
Technologien(II)“fortgesetzt.

Am Mittwochnachmittag beginnt mit
einer Vortragsfolge über Löschtechnik –
fachlichbetreutvombvfa–dasgroßeThe-
maBrandschutz,dasamDonnerstagganz-
tägigmitdenFeuerwehrthemen„Leitstel-
len“ und „Praxis der Gefahrenabwehr“
fortgesetzt wird. Ebenfalls am Mittwoch
sprechenganztägighochrangigeReferen-
tenteils inDeutsch, teils in Englischzum
Thema „Technology against Terror“. Da-
bei wird es auch um die geplante finan-
zielle Förderung der Sicherheitsfor-
schungdurchdieEUgehen.

Parallel zu den Feuerwehr-Themen ist
der Donnerstag auch der Tag der Sicher-
heitsdienstleister. Bekannte Referenten
aus der Branche vermitteln unter Feder-

führung von BDWS und BDGW in kom-
pakter Form das notwendige Wissen für
den Erfolg in den nächsten zwei Jahre.
Schließlich–ebenfallsamDonnerstagvor-
mittag–sprichtderSecurity-Kongressun-
ter Federführung der International Secu-
rityAcademyISAdieSafetymanager– ins-
besondere die Arbeitssicherheitsverant-
wortlichen – an, um ihnen Einblicke in
dasNachbargebietderSecurityzuvermit-
teln. Ziel ist eine verbesserte Zusam-
menarbeit und die Erschließung von
Synergien.

Erstmals ist 2006 eine Abendveranstal-
tung geplant – voraussichtlich am Mitt-
woch, 11. 10..Hierwerdeninrückhaltloser
Offenheit neue kriminelle Methoden dar-
gestellt, insbesondereauchdieArbeitswei-
senvonHackernundSpionen.Darumwird
eineTeilnahmeandiesemKongressmodul
nur gegen Funktionsnachweis und Aus-
weiskontrollemöglichsein.

DasjeweilsaktualisierteProgrammkann
über die Web-Site des Kongresses eingese-
hen werden (www.security-forum.de/
security-kongress/). DortstehenauchAn-
meldemöglichkeitenzurVerfügung.

den werden. Bei der Durchsetzung von
RechtsansprüchenbeiWerkmängelnkann
der Besteller seine Rechtsposition verbes-
sern, wenn er einen Generalunternehmer
mitSitzinDeutschlandzwischenschaltet.

Wegen der hohen formalen Anforde-
rungenandenBerufdesSicherheitsmitar-
beitersinPolenistvoneinerhohenfachli-
chen Qualifikation der Branchenkräfte
auszugehen. Grundsätzlichistfürdenbe-
fristeten Einsatz polnischer Sicherheits-
unternehmen in Deutschland (etwa auf
Subunternehmer-Basis) keine zusätzliche
Prüfung nach § 34a GewO erforderlich.
Fehlende Deutschkenntnisse schränken
dieVerwendungein. Geradefüreinfache
Tätigkeiten, bei denen primär Präsenz
zähltund nur Grundkenntnisse der deut-
schenSpracheerforderlichsind(zumTeil
Werkschutz, Event- und Baustellenbewa-
chung)sindfürdasOutsourcinggeeignet.
Zumindest die entsandten Einsatzleiter
solltensichjedochmitdemAuftraggeber
verständigenkönnen.

Problematisch kann die Unterbringung
sein. Zwar ist es leicht, für eine geringe
Kopfzahl und eine kurze Zeit geeigneten
Wohnraumzufinden,bei300Mitarbeitern
fürsechsMonatenwirddieUnterkunftsfra-
ge aber zum Erfolgsfaktor. Ein Container-
dorf auf dem Werksgelände kann auch
Nachteilemitsichbringen.Auchhierkön-
nenexterneDienstleisterhelfen.

Fazit
DurchkonsequenteNutzungdersichbie-
tendenMöglichkeitenlassensichfürdeut-
sche Sicherheitsunternehmen Kostenein-
sparungen von über 20% erzielen. Über
SubunternehmerausdenBeitrittsländern
können bei Großereignissen, in der Bau-
stellenbewachung oder als strategisches
Flexibilisierungsinstrument die eigenen
Ressourcen besser an die Markterforder-
nisseangepasstwerden.SinktdieNachfra-
ge, ist es leichter, Subunternehmer-Werk-
verträgezukündigenalslangjährigenMit-
arbeitern. Zudem haftet der Werkunter-
nehmer bei Nicht- oder Schlechter-
füllung. Verglichen mit einer selbst er-
brachten Leistung hat der Besteller hier
ein zusätzliches Sicherheitsnetz, das im
FallderFällevielwertseinkann. Demge-
genüberstehenKostenfürProzessumstel-
lungundsozialeFragen. Leichtertunsich
Besteller,dieübereinenstrategischenBo-
densatzvonZeitarbeitnehmernverfügen.

Verglichen mit einer Betriebsverlage-
rung nach Osteuropa ermöglicht die EU-
Dienstleistungsfreiheit eine Reduzierung
vonPersonalkostenbeigleichzeitigerBei-
behaltung von Wertschöpfung und Ar-
beitsplätzenamdeutschenStandort. 6

Mitvielen Partnernzueinem
umfangreichen Programm
D

PreisvorteilefürMitglieder
und Leser
Besucher können von der breiten Unter-
stützung für den Security-Kongress profi-
tieren:Alle diesich unter Bezugaufeinen
der unterstützenden Verbände oder der
beteiligten Medien anmelden, haben ei-
nen Preisvorteil von bis zu 12%. Neben
denMitgliedernderASW,derVerbändefür
SicherheitderWirtschaftBaden-Württem-
berg, Mitteldeutschland, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen, profi-
tieren auch jene von BDGW und BDWS,
desFachverbandsSchloss-und Beschlag-
industriee.V. undder ISA InternationalSe-
curityAcademye.V.. Auch Leserder Fach-
zeitschriften Protector, Sicherheits-Bera-
ter, Sicherheits-Forum (Schweiz), S+S-Re-
port(VdSSchadenverhütungGmbH)sowie
der SecuMedia-Zeitschriften WIK und
<kes>sparen. ZudemwurdenweitereVer-
bände und Medien eingeladen, ihren Mit-
gliedernoderLeserneinenSonderpreiszu
ermöglichen, sodass sich die Liste noch
erweitert kann.


